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(54) Schaumstoff- �Dichtstreifen

(57) Die Erfindung betrifft einen zur Abdichtung eines
Fensterrahmens in Bezug auf eine Laibung geeigneten
Schaumstoff-�Dichtstreifen (1). Es wird vorgeschlagen,
dass unterschiedliche Schaumstoffstreifen (5, 6) jeweils
zur verzögerten Rückstellung imprägniert sind, dass sich
die Schaumstoffstreifen (5, 6) jeweils über die gesamte
Dicke (d) des Schaumstoff- �Dichtstreifens (1) erstrecken
und sich an ihren einander zugewandten Längsseiten (7,
8) zumindest teilweise verklebungsfrei nebeneinander
erstrecken, derart, dass der Schaumstoff-�Dichtstreifen
(1) in Querrichtung luftdurchlässig ist, wobei die Luft-
durchlässigkeit des Schaumstoff- �Dichtstreifens (1) allein
durch die Kombination der Luftdurchlässigkeiten der je-
weils imprägnierten Schaumstoffstreifen (5, 6) bestimmt
ist, und dass die unterschiedliche Dampfbremswirkung
durch eine unterschiedliche Ausgangsdichte und/�oder
eine unterschiedliche Imprägnierung der Schaumstoff-
streifen erreicht ist.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen zur Abdichtung ei-
nes Fensterrahmens in Bezug auf eine Laibung geeig-
neten Schaumstoff-�Dichtstreifen, der zumindest teilwei-
se zur verzögerten Rückstellung getränkt ist, wobei der
Schaumstoff-�Dichtstreifen zwei gegenüberliegende, im
Einbauzustand dem Rauminneren bzw. dem Raumäu-
ßeren zugewandte Längsseiten aufweist und weiter zur
Anlage an der Fensterseite bzw. der Laibung gegenüber-
liegende Ober- und Unterseite aufweist, wobei weiter der
Schaumstoff-�Dichtstreifen zugeordnet den Längsseiten
durch zusammengefügte unterschiedliche, aber jeweils
offenporige Schaumstoffstreifen, die durch eine eine Sei-
te abdeckende Klebelage zusammengehalten sind, un-
terschiedlich ausgebildet ist, derart, dass sich jedenfalls
im Einbauzustand eine unterschiedliche Dampfbrems-
wirkung ergibt.
�[0002] Ein derartiger Schaumstoff-�Dichtstreifen ist aus
der DE 10 2006 043 050 A1 bekannt. Bei dem bekannten
Schaumstoff-�Dichtstreifen ist zu diesem Zweck einseitig
- bezogen auf eine Längsrandseite - ein nicht lösbar mit
dem ansonsten einheitlichen Schaumstoffmaterial des
Schaumstoff-�Dichtstreifens verbundenes Zusatz-
Schaumstoffmaterial vorgesehen. Entweder als ge-
schlossenzelliger Schaumstoff, wodurch sich allein
schon bei einer taschenartigen Ausformung des verblei-
benden Schaumstoffbereiches, in dem das Zusatz-
Schaumstoffmaterial einliegt, die gewünschte höhere
Dampfbremswirkung ergibt. Oder in Form von offenzel-
ligem Schaumstoff, wobei durch eine größere Ausgangs-
höhe des so gebildeten Schaumstoff-�Dichtstreifens zu-
geordnet diesem Längsrandbereich sich im Einbauzu-
stand eine höhere Komprimierung und damit die ge-
wünschte höhere Dampfbremswirkung ergibt.
�[0003] Zum Stand der Technik ist des Weiteren auf die
DE 200 09 674 U1 zu verweisen. Hier sind über die Breite
mehrere miteinander verbundene Schaumstoffstreifen
vorgesehen, wobei zwischen mindestens zwei der
Schaumstoffstreifen eine luftdichte Sperrschicht ausge-
bildet ist. Eine gleiche Ausgestaltung, jedoch mit gleichen
Schaumstoffschichten, ist aus der DE 35 44 277 C1 be-
kannt.
�[0004] Ausgehend von dem zunächst genannten
Stand der Technik stellt sich der Erfindung die Aufgabe,
einen vorteilhaften Schaumstoff-�Dichtstreifen zur Ab-
dichtung eines Fensterrahmens in Bezug auf eine Lai-
bung anzugeben.
�[0005] Eine mögliche Lösung der Aufgabe ist durch
den Gegenstand des Anspruches 1 gegeben, wobei in
diesem Fall darauf abgestellt ist, dass die unterschiedli-
chen Schaumstoffstreifen jeweils zur verzögerten Rück-
stellung imprägniert sind, dass sich die Schaumstoffstrei-
fen jeweils über die gesamte Dicke des Schaumstoff-
Dichtstreifens erstrecken und sich an ihren einander zu-
gewandten Längsseiten zumindest teilweise verkle-
bungsfrei nebeneinander erstrecken, derart, dass der
Schaumstoff-�Dichtstreifen in Querrichtung luftdurchläs-

sig ist, wobei die Luftdurchlässigkeit des Schaumstoff-
Dichtstreifens allein durch die Kombination der Luft-
durchlässigkeiten der jeweils imprägnierten Schaum-
stoffstreifen bestimmt ist, und dass die unterschiedliche
Dampfbremswirkung durch eine unterschiedliche Aus-
gangsdichte und/�oder eine unterschiedliche Imprägnie-
rung der Schaumstoffstreifen erreicht ist. Es liegt ein
grundsätzlich luftdurchlässiger Schaumstoff-�Dichtstrei-
fen vor, der insgesamt - nur - aus offenporigem Schaum-
stoff zusammengesetzt ist. Dadurch, dass sich die
Schaumstoffstreifen jeweils über die gesamte Dicke des
Schaumstoff-�Dichtstreifens erstrecken ist ein einfacher
Aufbau erreicht. Die verklebungsfreie Erstreckung ne-
beneinander der Schaumstoff-�Dichtstreifen an ihren ein-
ander zugewandten Längsseiten, an denen sie auch be-
vorzugt unmittelbar aneinander anliegen, sorgt für defi-
nierte Verhältnisse. Ein gewisser Zusammenhalt ist zwar
in der Praxis durch eventuell austretendes Imprägnat an
dieser Schnittstelle gegeben. Hierdurch ist aber keine
Verklebung im Sinne eines nur zerstörend aufhebbaren
Verbundes gegeben. Denn das Imprägnat ist nicht aus-
härtend. Die unterschiedliche Dampfbremswirkung ist al-
lein durch eine unterschiedliche Ausgangsdichte und/
oder eine unterschiedliche Imprägnierung der Schaum-
stoffstreifen erreicht. Es bedarf grundsätzlich keiner son-
stigen Zusatzmittel wie etwa einer durch Einlegung einer
Leiste oder dgl. erreichten höheren Komprimierung oder
einer einseitigen Beschichtung.
�[0006] Da das verklebungsfreie Anliegen der Schaum-
stoffstreifen an ihren Längsseiten die Luftdurchlässigkeit
in Querrichtung des Schaumstoff-�Dichtstreifens nicht
hindern soll, ist einerseits die Möglichkeit gegeben, dass
die Schaumstoffstreifen an ihren Längsseiten sich voll-
ständig verklebungsfrei nebeneinander erstrecken. An-
dererseits ist auch die Möglichkeit gegeben, dass gewis-
se, die Luftdurchlässigkeit nicht oder nicht wesentlich
hindernde Verklebungen vorgesehen sind. So können
die Schaumstoffstreifen an ihren einander zugewandten
Längsseiten unter Belassung von verklebungsfreien Be-
reichen miteinander verklebt sein. Die verklebungsfreien
Bereiche können insbesondere 20% bis 90% der Seiten-
fläche ausmachen, wobei diese genannte Bandbreite
auch alle Zwischenwerte, insbesondere in Ein-�Zehntel-
Prozent-�Schritten in die Offenbarung einschließt.
�[0007] In weiterer Einzelheit kann eine solche Verkle-
bung rasterartig vorgesehen sein. Weiter kann sie auch
durch isolierte Klebepunkte vorgesehen sein. Die Ver-
klebung ist bevorzugt so vorgesehen, dass sie nur zer-
störend aufgehoben werden kann, also bspw. unter Mit-
reißen von miteinander verklebten Schaumstoffberei-
chen.
�[0008] Wenn auch bevorzugt ist, dass die Schaum-
stoffstreifen unmittelbar aneinander anliegen, können sie
auch einen Spalt zwischen sich belassen. Bevorzugt ist
der Spalt, der sich entsprechend quer zu einer Ebenener-
streckung der zur Befestigung beispielsweise einer an
einem Rahmenteil vorgesehenen Klebelage erstreckt,
dann einseitig offen, auf der anderen Seite aber durch
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die abdeckende Klebelage geschlossen. In Querrichtung
kann der Spalt ein Maß von einigen Zehntel Millimetern
bis hin zu einigen Millimetern aufweisen. In Einzelfällen,
abhängig auch von der Gesamtbreite des Schaumstoff-
Dichtstreifens, bis hin zu einem oder mehreren Zentime-
tern.
�[0009] Bezüglich des Imprägnierungsmittels handelt
es sich in weiterer Einzelheit bevorzugt um ein acrylat-
basiertes Imprägnierungsmittel. Es ist darüber hinaus
bevorzugt derart eingestellt, dass sich ein beispielsweise
auf eine Glasplatte aufgepresster imprägnierter
Schaumstoffstreifen rückstandslos entfernen lässt. Dies
ist bei einem Klebstoff, wie er beispielsweise auch für
den Selbstklebestreifen zum Einsatz kommt, nicht mög-
lich.
�[0010] Die Rohdichten der verwendeten Schaumstof-
fe können zwischen 20 und 50, bevorzugt zwischen 25
und 40 kg/m3 gewählt sein. Im imprägnierten Zustand,
welches dann auch der hier angesprochenen Ausgangs-
dichte entspricht, kann eine Dichte zwischen 40 und 120,
bevorzugt zwischen 50 und 100 kg/m3 gewählt sein. In
die Offenbarung sind auch die Zwischenwerte jeweils im
Einzelnen mit eingeschlossen. Also beispielsweise 21
oder 49 oder 41, 119 etc. kg/m3.
�[0011] Die unterschiedliche Dampfbremswirkung
kann durch die Dampfdiffusionswiderstandszahl P aus-
gedrückt werden. Dies ist ein Maß0m dafür, welchen Wi-
derstand der - getränkte - Schaumstoffstreifen dem Was-
serdampf (Luftfeuchte) im Vergleich zu einem Meter Luft-
schichtdicke entgegensetzt. Auf die DIN 18542 ist zu ver-
weisen. Der dem Rauminneren zugewandte Schaum-
stoffstreifen kann hierbei beispielsweise einen P-�Wert
von 5 bis 20, bevorzugt 8 bis 15, weiter bevorzugt 10
aufweisen. Dagegen kann der dem Raumäußeren zuge-
wandte Schaumstoffstreifen einen P-�wert von 2 bis 15,
bevorzugt 4 bis 10, weiter bevorzugt 4,5 oder 5 aufwei-
sen. Auch in diese Werte sind jeweils alle Zwischenwer-
te, auch im Zehntelschrittbereich, in die Offenbarung ein-
bezogen.
�[0012] Weitere Merkmale der Erfindung sind nachste-
hend, auch in der Figurenbeschreibung, oftmals in ihrer
bevorzugten Zuordnung zum Gegenstand des Anspru-
ches 1 oder zu Merkmalen weiterer Ansprüche erläutert.
Sie können aber auch in einer Zuordnung zu nur einzel-
nen Merkmalen des Anspruches 1 oder des jeweiligen
weiteren Anspruches oder auch jeweils unabhängig von
Bedeutung sein.
�[0013] So ist es bevorzugt, dass die Schaumstoffstrei-
fen eine gleiche Ausgangsdicke aufweisen. Im vollstän-
dig zurückgestellten Zustand, der allerdings in der Praxis
so nicht erreicht wird, da im Einbauzustand immer eine
gewisse Komprimierung verbleibt, stellen sich die neben-
einander liegenden Schaumstoffstreifen also auf eine
gleiche Höhe zurück. Dies bedeutet aber auch, dass die
Rückstellkräfte über die Breite des Schaumstoff-�Dicht-
streifens praktisch gleich sind.
�[0014] Darüber hinaus ist bevorzugt, dass die Breite
der Schaumstoffstreifen unterschiedlich ist. Hierdurch

kann eine vorteilhafte Anpassung an die Einsatzbedin-
gungen erreicht werden. Etwa indem der dem Raumäu-
ßeren zugeordnete Schaumstoffstreifen, der mehr den
Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, über eine größere
Tiefe ausgebildet ist als der dem Rauminneren zuge-
wandte Schaumstoffstreifen. Letzteres ist nämlich auch
die weiter bevorzugte Gestaltung, wenn auch in Einzel-
fällen eine umgekehrte Ausgestaltung möglich ist, dass
nämlich der der inneren Seite zugewandte Schaumstoff-
streifen die geringere Breite aufweist.
�[0015] Nachstehend ist die Erfindung weiter anhand
der beigefügten Zeichnung erläutert, die aber lediglich
ein Ausführungsbeispiel darstellt. Hierbei zeigt:�

Fig. 1 in schematischer, perspektivischer Darstellung
einen teilweise aufgerollten Schaumstoff-
Dichtstreifen;

Fig. 2 einen vergrößerten Querschnitt des Dichtstrei-
fens gemäß Fig. 1;

Fig. 3 in schematischer Schnittdarstellung eine Ein-
bausituation des Dichtstreifens gemäß Fig. 1
bzw. Fig. 2;

Fig. 4 eine Darstellung gemäß Fig. 2, jedoch mit einer
Verklebung der Schaumstoffstreifen an ihren
zugewandten Längsseiten; und

Fig. 5 einen Schnitt durch den Gegenstand gemäß
Fig. 4, geschnitten entlang der Linie V-�V.

�[0016] Dargestellt und beschrieben ist mit Bezug zu
den Fig. 1 bis 3 ein Schaumstoff-�Dichtstreifen 1, der be-
vorzugt zum Einbau zwischen einem Fensterrahmen 2
und einer durch eine Mauer 3 gegebene Laibung 4 eines
Gebäudes dient, siehe Fig. 3.
�[0017] Der Schaumstoff- �Dichtstreifen 1 setzt sich zu-
sammen aus zwei parallel zueinander verlaufenden
Schaumstoffstreifen 5, 6. Bevorzugt setzt er sich auch
nur aus diesen zwei Schaumstoffstreifen 5, 6 zusammen.
Die Schaumstoffstreifen 5, 6 liegen an ihren einander
zugewandten Innen-�Längsseiten 7, 8 unmittelbar anein-
ander an. Sie können auch einen Spalt zwischen sich
belassen. Der Spalt ist dann bevorzugt Beide Schaum-
stoffstreifen 5, 6 bestehen aus einem offenporigen bzw.
offenzelligen Weichschaumstoff. Die zusammengefas-
sten Schaumstoffstreifen 5, 6 bzw. der Schaumstoff-
Dichtstreifen 1 weist weiter eine zur Anlage an der Fen-
sterseite kommende Oberseite 9 und eine zur Anlage an
der Laibung kommende Unterseite 10 (siehe Fig. 3) auf.
�[0018] Die Schaumstoffstreifen 5, 6 sind durch eine
zugleich die Oberseite 9 bildende Klebelage 11 zusam-
mengehalten. Die Klebelage 11 besteht beim Ausfüh-
rungsbeispiel aus einer doppelseitigen Selbstklebe-
schicht, wobei der Klebstoff beispielsweise in ein Vlies-
material oder Gewebematerial getränkt vorgesehen sein
kann.

3 4 



EP 2 065 548 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

�[0019] Beide Schaumstoffstreifen 5, 6 sind zur verzö-
gerten Rückstellung imprägniert. Beide Schaumstoff-
streifen 5, 6 erstrecken sich auch über die gesamte Dicke
d des Schaumstoff-�Dichtstreifens 1. Bevorzugt sind
auch, wie im Ausführungsbeispiel dargestellt, die einan-
der zugewandten Längsrandseiten 7, 8 der Schaumstoff-
streifen 5, 6 senkrecht verlaufend zu der Oberseite 9 bzw.
der Unterseite 10. Somit ist in jeder Längsebene, die auf
der Oberseite 9 bzw. der Unterseite 10 senkrecht steht,
nur ein und dasselbe Schaumstoffmaterial, entweder des
Schaumstoffstreifens 5 oder des Schaumstoffstreifens
6, gegeben.
�[0020] Die Schaumstoffstreifen 5, 6 sind nicht mitein-
ander verklebt. Grundsätzlich ist es also möglich, durch
eine gewisse Knickung im Bereich der Klebelage 11, die
Schaumstoffstreifen 5, 6 sich im Querschnitt, ausgehend
von der Klebelage 11, voneinander entfernend anzuord-
nen.
�[0021] Bei dem gewählten Schaumstoffmaterial han-
delt es sich weiter bevorzugt um einen Polyurethan-
Weichschaum. Dieser ist jeweils zur verzögerten Rück-
stellung imprägniert. Beispielsweise durch ein acrylatba-
siertes Imprägnat. In der Bevorratungsstellung kann der
Schaumstoff-�Dichtstreifen 1 auch in einer aufreißbaren
Umhüllungsfolie gehalten sein. Hierzu sei etwa auf die
EP 1 131 525 B1 verwiesen.
�[0022] Bezüglich der möglichen Aufnahme des
Schaumstoffdichtstreifens 1 in der genannten Aufreiß-
Umhüllungsfolie wird der Inhalt der vorgenannten Druck-
schrift hiermit vollständig in die Offenbarung vorliegender
Anmeldung mit einbezogen, auch zu dem Zwecke, Merk-
male dieses dieser Druckschrift in Ansprüche vorliegen-
der Erfindung mit einzubeziehen.
�[0023] Die Breiten B1 des Schaumstoffstreifens 5 bzw.
B2 des Schaumstoffstreifes 6 sind unterschiedlich. B2
ist beim Ausführungsbeispiel kleiner als B1. B2 entspricht
bevorzugt etwa 10 bis 49 % von B1, wobei auch sämtliche
Zwischenwerte,� nicht nur in Form von ganzen Zahlen,
sondern auch in hundertstel oder zehntel Werten in die
Offenbarung mit eingeschlossen sind, derart, dass jeder
solcher Zwischenwert als exakter Wert oder Bereich-
Grenzwert beansprucht werden kann.
�[0024] Dagegen ist die Ausgangs-�Dicke der Schaum-
stoffstreifen bevorzugt gleich. Also die Dicke vor einer
Komprimierung oder nach erfolgter vollständiger Rück-
stellung.
�[0025] Weiterhin ist aber wesentlich, dass die
Schaumstoffstreifen 5, 6 eine unterschiedliche Dampf-
bremswirkung besitzen. Diese kann einerseits durch ei-
ne unterschiedlich starke Imprägnierung oder die Wahl
einer unterschiedlichen Dichte des Schaumstoff-�Aus-
gangsmaterials erreicht sein. Hierbei ist die Dampf-
bremswirkung der Gebäudeinnenseite zugewandt höher
eingestellt als der Gebäudeaußenseite zugewandt.
�[0026] Die Breite, also die Summe aus B1 und B2, des
Schaumstoff-�Dichtstreifens entspricht im komprimierten
Bevorratungszustand etwa einem Zehnfachen der Dicke
d, während im Einbauzustand, das heißt im dekompri-

mierten Ruhezustand, ein Verhältnis von der genannten
Breite zu der Dicke von etwa 5:�1 vorliegt (Diese Dicke
wird fachmännisch auch als Fugenbreite bezeichnet
während das vorstehend als Breite angesprochene - zu-
sammengesetzte - Maß auch fachmännisch als Fugen-
tiefe bezeichnet wird). Die Gesamtbreite, B1 plus B2, ei-
nes solchen Schaumstoff-�Dichtstreifens 1 entspricht der
Gesamtbreite eines Fensterrahmens, liegt also bei-
spielsweise zwischen 5 und 20 cm. Im Falle eines Spaltes
zwischen den Schaumstoffstreifen ist dieser Spalt in die
genannte Gesamtbreite auch mit einbezogen.
�[0027] Die Klebelage 11 ist im Verwahrzustand von
einer Schutzfolie 9 überdeckt. Es kann sich etwa um eine
silikonisierte Folie handeln.
�[0028] Bei der Ausführungsform der Fig. 4, die im Üb-
rigen der Ausführungsform der Fig. 2 entspricht, ist zwi-
schen den einander zugewandten Innen- und Längssei-
ten 7, 8 der Schaumstoffstreifen 5, 6 eine Verklebung 12
vorgesehen. Die Verklebung 12 ist so ausgeführt, dass
sich zwischen einzelnen Verklebungen 12 ein Bereich a
ergibt, in dem die Schaumstoffstreifen 5, 6, wie zuvor
auch beschrieben, lediglich aneinander anliegen (oder
gar entsprechend der Darstellung durch einen Spalt von-
einander gesondert sind).
�[0029] In Fig. 5 zeigt die Darstellung eine mögliche
Ausgestaltung der Verklebung 12 in Form von verkür-
zend angeordneten Klebestreifen. Die Klebestreifen kön-
nen sich unter Einschluss eines spitzen Winkels zu der
Oberseite 9 bzw. der Klebelage 11 erstrecken. Im Ein-
zelnen ergeben sich bei der dargestellten Ausführungs-
form rautenförmige Zwischenbereiche a. Die Zwischen-
bereiche a sind solche Bereiche, in denen die Schaum-
stoffstreifen 5, 6 verklebungsfrei aneinander anliegen
bzw. gar voneinander distanziert sind.
�[0030] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfin-
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung
wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehöri-
gen/ �beigefügten Prioritätsunterlagen (Abschrift der Vor-
anmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem
Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Ansprüche vor-
liegender Anmeldung mit aufzunehmen.

BEZUGSZEICHENLISTE

�[0031]

1. Schaumstoff-�Dichtstreifen
1.2 Fensterrahmen
1.3 Mauer
1.4 Laibung
1.5 Schaumstoffstreifen
1.6 Schaumstoffstreifen
1.7 Längsseite
1.8 Längsseite
1.9 Oberseite
1.10 Unterseite
1.11 Klebelage
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a Zwischenbereich
d Dicke
B1 Breite
B2 Breite

Patentansprüche

1. Zur Abdichtung eines Fensterrahmens in Bezug auf
eine Laibung geeigneter Schaumstoff-�Dichtstreifen
(1), der zumindest teilweise zur verzögerten Rück-
stellung getränkt ist, wobei der Schaumstoff-�Dicht-
streifen (1) zwei gegenüberliegende, im Einbauzu-
stand dem Rauminneren bzw. dem Raumäußeren
zugewandte Längsseiten (7, 8) aufweist und weiter
zur Anlage an der Fensterseite bzw. der Laibung ge-
genüberliegende Ober- bzw. Unterseite (9, 10) auf-
weist, wobei weiter der Schaumstoff-�Dichtstreifen
(1) zugeordnet den Längsseiten (7, 8) durch zusam-
mengefügte unterschiedliche, aber jeweils offenpo-
rige Schaumstoffstreifen (5, 6), die durch eine eine
Seite abdeckende Klebelage (11) zusammengehal-
ten sind, unterschiedlich ausgebildet ist, derart, dass
sich jedenfalls im Einbauzustand eine unterschied-
liche Dampfbremswirkung ergibt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unterschiedlichen Schaumstoff-
streifen (5, 6) jeweils zur verzögerten Rückstellung
imprägniert sind, dass sich die Schaumstoffstreifen
(5, 6) jeweils über die gesamte Dicke (d) des
Schaumstoff- �Dichtstreifens (1) erstrecken und sich
an ihren einander zugewandten Längsseiten (7, 8)
zumindest teilweise verklebungsfrei nebeneinander
erstrecken, derart, dass der Schaumstoff- �Dichtstrei-
fen (1) in Querrichtung luftdurchlässig ist, wobei die
Luftdurchlässigkeit des Schaumstoff- �Dichtstreifens
(1) allein durch die Kombination der Luftdurchlässig-
keiten der jeweils imprägnierten Schaumstoffstrei-
fen (5, 6) bestimmt ist, und dass die unterschiedliche
Dampfbremswirkung durch eine unterschiedliche
Ausgangsdichte und/�oder eine unterschiedliche Im-
prägnierung der Schaumstoffstreifen erreicht ist.

2. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach Anspruch 1 oder
insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schaumstoffstreifen (5, 6) an ihren einan-
der zugewandten Längsseiten (7, 8) sich vollflächig
verklebungsfrei nebeneinander erstrecken.

3. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schaumstoffstreifen (5, 6) an ihren einander zuge-
wandten Längsstreifen unmittelbar aneinander an-
liegen.

4. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die

Schaumstoffstreifen (5. 6) eine gleiche Ausgangs-
dicke aufweisen.

5. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die
Breite (B1, B2) der Schaumstoffstreifen (5, 6) unter-
schiedlich ist.

6. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass der
dem Rauminneren zugewandte innere Schaum-
stoffstreifen (6) eine geringere Breite (B2) als der
äußere Schaumstoffstreifen (5) aufweist.

7. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schaumstoffstreifen (5, 6) an ihren einander zuge-
wandten Längsseiten (7, 8) unter Belassung von ver-
klebungsfreien Bereichen miteinander verklebt sind.

8. Schaumstoff- �Dichtstreifen nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche oder insbeson-
dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schaumstoffstreifen (5, 6) an ihren einander zuge-
wandten Längsseiten (7, 8) rasterartig verklebt sind.
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